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Frist für das Erlöschen der Erlaubnis zur 
gewerbsmäßigen Schaustellung von Personen 
verlängern
Wenn Ihre Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Schaustellung von Personen zu erlöschen 
droht, können Sie eine Verlängerung der Frist für das Erlöschen der Erlaubnis beantragen. 
Näheres erfahren Sie hier.

Basisinformationen

Wenn Ihre Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Schaustellung von Personen zu erlöschen 
droht, weil der Betrieb innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Erlaubnis nicht begonnen 
oder während eines Zeitraums von einem Jahr nicht mehr ausgeübt wurde, können Sie 
eine Verlängerung der Frist für das Erlöschen der Erlaubnis beantragen.

Die Entscheidung über die Fristverlängerung steht im Ermessen der Behörde. Eine 
Fristverlängerung kann nur gewährt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein 
wichtiger Grund kann angenommen werden, wenn Umstände, die nicht von Ihnen zu 
vertreten sind und außerhalb des Ihnen zurechenbaren Verantwortungsbereichs liegen, 
Ihnen als Erlaubnisinhaber die Fristwahrung unmöglich machen. Weiterhin berücksichtigt 
die Behörde, ob das Interesse der Allgemeinheit einer Fristverlängerung entgegensteht 
und ob ein erneutes Erlaubnisverfahren erforderlich erscheint. Eine Verlängerung kann 
demnach in Betracht kommen bei Erkrankung, bei unverschuldeter Zerstörung der Anlage 
oder der Betriebsräume, nicht dagegen bei vorübergehender Zahlungsunfähigkeit oder 
einer zwischenzeitlichen Gewerbeuntersagung.

Voraussetzungen

Vorliegen eines wichtigen Grundes
Antragstellung vor Ablauf der Jahresfrist

Ablauf

Der Antrag ist schriftlich oder über das bereitgestellte Online-Verfahren bei der 
zuständigen Behörde zu stellen.
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Sie müssen die erforderlichen Angaben machen und diejenigen Unterlagen vorlegen, die 
für die Beurteilung Ihres Antrags von Bedeutung sein können.

Die Erlaubnis kann befristet erteilt oder mit Auflagen verbunden werden, wenn es zum 
Schutz der Allgemeinheit, der Gäste, der Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der 
Nachbargrundstücke notwendig ist. Auch eine nachträgliche Aufnahme, Änderung und 
Ergänzung von Auflagen ist zulässig.

Wenn Sie den Antrag gestellt haben und alle  Unterlagen vollständig vorliegen, prüft die 
zuständige Stelle, ob Sie alle Voraussetzungen erfüllen.

Wenn Sie alle Voraussetzungen erfüllen, erhalten Sie die Erlaubnis.

Sie dürfen mit der Tätigkeit erst beginnen, wenn Sie die Erlaubnis erhalten haben.

Sie dürfen die Tätigkeit nur fortführen, wenn Ihnen die zuständige Behörde die Frist 
verlängert hat.

Weitere Hinweise

Rechtsbehelf: Dies richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschriften. Klage vor dem 
örtlich zuständigen Verwaltungsgericht

Benötigte Unterlagen
Die erteilte Erlaubnis für die gewerbsmäßige Schaustellung von Personen
Unterlagen, die das Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Verlängerung der 
Erlöschensfrist belegen

Zuständige Stellen

5.02 Gewerbeangelegenheiten - Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen 
und Transformation

+49 421 361-0
Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
gewerbe@wht.bremen.de

Gebühren / Kosten

Die Gebühren richten sich nach der jeweiligen Verwaltungsgebührenordnung des Landes 
bzw. nach den Gebührensatzungen der nach Landesrecht zuständigen Stellen.

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/abteilung-5-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/5-02-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-125290
mailto:gewerbe@wht.bremen.de
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Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Fristverlängerung muss vor Ablauf der Frist für das Erlöschen der Erlaubnis beantragt 
werden. Die Jahresfrist beginnt mit der Erteilung der Erlaubnis, d. h. ab dem Zeitpunkt, ab 
dem die Erlaubnis dem berechtigten Adressaten zugegangen ist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

4 Wochen bis 8 Wochen

Rechtsgrundlagen
§ 33a Gewerbeordnung (GewO)
§ 49 Absatz 3 Gewerbeordnung (GewO)

Aktualisiert am 28.05.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__33a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__49.html
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